
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Firma 

Circlon Entwicklung- und Service GmbH, Köln 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
1.1  Die Verkaufsbedingungen der Verkäuferin gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
       unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, 
       es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs-  
       bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren  
       Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller 
       vorbehaltlos ausführen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks  
       Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
1.2  Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
1.3  Der Kaufvertrag einschließlich der AGBs unterliegt deutschem Recht. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
2.1  Bestellungen können wir innerhalb von 4 Wochen annehmen. Bestellungen gelten erst dann

       als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind oder Auslieferung erfolgt ist. 

2.2  Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in  
       Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Konstruktions- und  
       Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne dass 
       hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können. An Abbildungen, Zeichnungen, 
       Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
       Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind; 
       vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen  
       Zustimmung.  

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 
3.1  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab
       Werk". Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
3.2  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
       Abzug) ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind 
       wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz 
       zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir 
       berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen,  
       dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
       entstanden ist.  
3.2  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

       festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
      Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
       Vertragsverhältnis beruht.  

§ 4 Lieferzeit 
4.1  Die von uns angegebenen Lieferzeit oder der Liefertermin ist grundsätzlich unverbindlich.
       Zusagen betreffend der Lieferzeit sind nur dann verbindlich, wenn diese ausdrücklich von uns 
       schriftlich bestätigt werden.  
4.2  Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sie 
       beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Einzelheiten 
       der Ausführung und verlängern sich unbeschadet unserer Rechte bei - Kundenverzug um die 
       Zeit, die der Kunde in Verzug ist. Teillieferungen sind zulässig. Liefer- und Leistungs- 
       verzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die 
       Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie Materialbeschaffungs- 
       schwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, behördliche Anordnungen etc., auch wenn sie bei 
       unserem Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich  
       vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. 



       Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
       hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
       zurückzutreten.  
4.3  Setzt uns der Besteller nach einer verbindlich zugesagten und nicht eingehaltenen Lieferzeit in  
       Verzug, so stehen dem Besteller Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des  

       vorhersehbaren Schadens nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit  
       oder auf einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht; im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung 
       auf 50% des eingetretenen Schadens begrenzt.  

4.4  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße  
       Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.  
4.5  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind  
       wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu 
       verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 

       Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
       Annahmeverzug gerät.  
 
§ 5 Gefahrenübergang / Versand  
5.1  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" EXW 
       vereinbart. Ein Versand erfolgt nach unserer Wahl auf Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht  
       auf den Besteller über, sobald die Sendungen an die den Transport ausführende Person  
       übergeben worden ist – FCA. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch 
       eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  
5.2  Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich gemacht, geht die Gefahr 

       mit der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den Besteller auf diesen über. 
 
§ 6 Mängelgewährleistung  
6.1  Wir gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die 
       Gewährleistungsfrist beträgt laut Hersteller oder wird spezifiziert im Angebot. Sie gilt – falls 
       nicht anders vereinbart - ab dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs (Ziff. 5).  
       Gewährleistungsansprüche für Ersatzteile verjähren zwölf Monate nach Versand oder Einbau. 
       Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
       vorgenommen oder diese geöffnet, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
       verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung.  
6.2  Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- 
       und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängel sind unverzüglich nach 
       Erhalt der Ware anzuzeigen.   
6.3  Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
       zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind  
       wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
       insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht 
       dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
       wurde. Das Recht auf zweite Andienung wird ausdrücklich vereinbart.  
6.4  Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, verweigern wir 
       diese oder verzögert sie sich über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
       vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so 
       ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) 
       oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.   
6.5  Soweit sich nachstehend (Abs. 5 ) nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 
       Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht 
       für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir 
       nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.   
6.6  Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine "Kardinalpflicht" verletzen, ist 

       die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt; im übrigen ist sie gemäß Abs.(4) 

       ausgeschlossen.  
 
 
 
 
 

 



§ 7 Gesamthaftung  
7.1  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 Abs.(4) bis Abs.(5) vorgesehen, ist 
       - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen.  
7.2  Die Regelung gemäß Abs.(1) gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz. 
       Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gemäß § 6 Abs.(6) bei Ansprüchen aus der  
       Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung der 
       Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der 
       Deckungssumme zur Haftung verpflichtet.   
7.3  Die Regelung gemäß Abs.(1) gilt auch nicht bei anfänglichem Unvermögen oder zu 
       vertretender Unmöglichkeit.  
7.4  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

       Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 
§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung  
8.1  Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich 
       Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und der Einlösung von Schecks und 
       Wechseln, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, 
       wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen 
       werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
       Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
       zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom 
       Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der 
       Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der 
       Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös kann auf die 
       Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten – 
       angerechnet werden.   
8.2  Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
       verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
       zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
       der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.   
8.3  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er 
       tritt uns jedoch bereits jetzt alle bestehenden und zukünftigen Forderungen in Höhe des mit uns 
       vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich USt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
       gegen seine Abnehmer oder Dritte für unsere jeweilige Ware erwachsen, und zwar unabhängig 
       davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung 
       dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
       Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
       Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
       vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 
       Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
       Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen 
       und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
       dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die 
       Befugnis zur Veräußerung, Verarbeitung und dem Einbau der Vorbehaltsware endet mit der 
       Beantragung bzw. Eröffnung des Konkursverfahrens oder Vergleichsverfahrens über den 
       Besteller.   
8.4  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
       vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache setzt sich an der 
       umgebildeten Sache fort. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
       verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 
       Wertes unserer Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
       Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für 
       die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  
8.5  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
       erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer 
       Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt  
       Die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so 
       gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller 
       verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
 



8.6  Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab,  
       die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
8.7  Übersteigt der Wert der für uns zustehenden Sicherheit unsere sämtlichen Forderungen um mehr 
       als 10%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung des 
       Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten seiner Wahl 
       verpflichtet. 
8.8  Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die Forderung 
       des Verkäufers sofort fällig und der Besteller tritt die an ihre Stelle getretene Forderung gegen 
       den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den  
       Verkäufer weiter. 
 
§ 9. Schutz- oder Urheberrechte: 
9.1  Der Besteller wird uns unverzüglich und schriftlich unterrichten, falls er auf Verletzung von 
       gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten durch ein von uns geliefertes Produkt hingewiesen 
       wird. Wir sind alleine berechtigt und verpflichtet, den Besteller gegen Ansprüche des Inhabers 
       derartige Rechte zu verteidigen und diese Ansprüche auf eigene Kosten zu regeln, soweit sie auf 
       die unmittelbare Verletzung durch ein von uns geliefertes Produkt gestützt sind. Sodann werden 
       wir dem Besteller grundsätzlich das Recht zur Benutzung des Produktes verschaffen. Falls uns 
       dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen nicht möglich ist, werden wir nach eigener  
       Wahl dieses Produkt derart abändern oder ersetzen, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder 
       das Produkt zurücknehmen und den Kaufpreis abzüglich eines Betrages für gewährte 
       Nutzungsmöglichkeiten erstatten. 
9.2  Umgekehrt wird der Besteller uns gegenüber allen Ansprüchen des Inhabers derartiger Rechte 
       verteidigen bzw. freistellen, welche gegen uns dadurch entstehen, dass wir Instruktionen des 
       Bestellers befolgt haben oder der Besteller das Produkt ändert oder in ein System integriert. 
9.3  Von uns zur Verfügung gestellte Programme und dazugehörige Dokumentationen sind nur für den 
       eigenen Gebrauch des Bestellers im Rahmen einer einfachen, nicht übertragbaren Lizenz 
       bestimmt, und zwar ausschließlich auf von uns gelieferten Produkten. Der Besteller darf diese  
       Programme und Dokumentationen ohne unsere schriftliche Einwilligung Dritten nicht zugänglich 
       machen, auch nicht bei Weiterveräußerung unserer Hardware. Kopien dürfen - ohne Übernahme 
       von Kosten oder Haftung durch uns- lediglich für Archivzwecke, als Ersatz oder zur Fehlersuche 
       angefertigt werden. Sofern Originale einen auf Urheberrechtsschutz hinweisenden Vermerk 
       tragen, ist dieser vom Kunden auch auf Kopien anzubringen. 
 
§ 10. Export: 
       Der Export unserer Waren in Nicht-EG-Länder bedarf unserer schriftlichen Einwilligung. Der  
       Besteller ist für das Einholen jeglicher behördlicher Ein- und Ausfuhrgenehmigungen selbst  
       verantwortlich. 
 
§ 11. Servicebedingungen: 
11.1 Unsere sämtlichen Service-Leistungen (z. B. Aufstellung von Geräten, Wartung, 
        Generalüberholung, Reparatur) erfolgen ausschließlich nach diesen Bedingungen, die durch 
        Auftrag oder Abnahme der Leistung vom Besteller anerkannt werden. 
11.2 Der Umfang unserer Leistungspflicht bestimmt sich nach unserer schriftlichen 
        Auftragsbestätigung und unseren Servicevorschriften. Der Besteller hat alle Vorkehrungen zu 
        treffen, die für ungehinderten Beginn und zügige Durchführung unserer Leistungen 
        erforderlich sind. 
11.3 Die Preise für unsere Service-Leistungen richten sich nach unserer jeweils gültigen Service- 
        Preisliste. Kostenvoranschläge können ohne vorherige Benachrichtigung des Bestellers um 15 % 
        überschritten werden. 
11.4 Unsere Leistung gilt als abgenommen, wenn das betreffende Gerät nach Durchführung der 
        Leistung dem Besteller zum Betrieb übergeben oder angeliefert wird. 
11.5 Soweit für Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit unseren Service-Leistungen 
        entstehen, unsere Haftpflichtversicherung eintritt, werden wir die Auszahlung von 
        Versicherungsbeträgen an den Besteller veranlassen oder bereits empfangene Beträge an den 
        Besteller weiterleiten, oder, soweit dies die Versicherungsbedingungen zulassen, unsere 
        Ansprüche gegen die Versicherung an den Besteller abtreten. Jede weitere Haftung ist  
        ausgeschlossen. Soweit für vorgenannte Schäden unsere Haftpflichtversicherung nicht eintritt, 
        sind wir ausschließlich haftbar für von uns zu vertretende direkte Schäden an dem bearbeitenden 
        Gerät. Die Haftung für indirekte und Folgeschäden ist ausgeschlossen.  



        Insoweit wird auf § 7 verwiesen. 
 
§ 12 Gerichtsstand - Erfüllungsort 
12.1 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Gerichtsstand Köln, Deutschland; wir sind 
        jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
12.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
        Erfüllungsort. 


